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Die mündliche Prüfung dauert etwa 45 Minuten. Die Bewerber wählen mit Zustimmung ihrer Prüfer je ein Prü-
fungsgebiet in Experimenteller Physik und in Theoretischer Physik. Jedes dieser Prüfungsgebiete wird etwa 20 
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2 Anforderungen in der Prüfung 
 
2.1 Kenntnis der grundlegenden Tatsachen, Gesetze und Arbeitsmethoden der Physik und Einblick in 
die wichtigsten Anwendungen 
 
2.2 Verständnis für die Grundfragen der experimentellen Physik (z.B. Atomphysik, Festkörperphysik) 
 
2.3 Verständnis für die Grundfragen  der theoretischen Physik (z.B. Elektrodynamik, Quantenmecha-
nik) 
 
2.4 Die Fähigkeit zum Gebrauch der wichtigen wissenschaftlichen Hilfsmittel einschließlich der elektro-
nischen Medien sowie des Internet wird vorausgesetzt. 

 
 


